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Usinger Rreisblatt
Sterben als ein tapfrer Held.

Eine Kriegsnovelle von F . C . Oberg.
<Fortsetzung.> ^

er Einjährige Plummer stürzt mit dem Ausdruck eines äußerst
beschäftigten Mannes auf die Gruppe von Leuten zu, die, um
eine Laterne geschart, bei der Zerlegung eines Ochsen tätig ist.

u kurzes Verhandeln— und in langen Sätzen eilt Plummer zurück,
- müber das Zinnienbeet weg, so daß die-schief gerückte Genfer

ge vollends umfällt.
Sie Flügel des gußeisernen Tores mit den Initialen sind weit zurück¬
lagen. Ein Posten mit aufgepflanztem Seitengewehr steht im
gang und mustert scharf das unablässige Aus und Ein der Dorf-
«hner. Beim Beziehen des Quartiers iss vom Korps bekanntgegeben
im, daß Tötungen von Verwundeten und Schießen auf Sanitäts-
törige zu äußerster
»ge Anlaß geben; die
Panie hat daraufhin
Raire und den Ge-
Mtesten als Geiseln

hrt, Anschläge in
fstraßen haben das
»n aller Waffen
einer Stunde ver-

jeder, bei dem die
uchung Waffen fin-
ird erschoffen.

mks neben dem Tor
nn Tisch, an dem der
vbel sitzt und mit
<ttt Gesicht den Dörf¬
lern die eingeliefer-
Raffen abnimmt. Die

i auf dem Tisch
ihr rötliches Licht
oft recht seltsame
mit noch seltsameren
ffen.

kommt ein altes,
bngeö Humpelmüt-

m, sich mit der Linken
nncn Stock stützend,
'k Rechten ein langes
Keffer, das im Schein
«lerne aufblitzt. Wie die leibhaftige Hänsel-undGretel-Hcxe sieht
«te aus. Unter einem Wortschwall legt sie das Messer auf den

Feldwebel nickt nur und gibt es dann weiter, den beiden Muske-
bie neben ihm damit beschäftigt sind, die Waffen unschädlich zu
b Zwei Fäuste packen das friedliche Gerät — und die beiden
ücke der Klinge fliegen auf den Haufen.
1 alte Hexlein wirst einen schnellen, verzagten Blick auf ihr Messer

Impelt dann eilig hinaus.
A sind zwei junge Frauen herangctretcn. Groß und starkknochig

Der Langkopf, von dem das Kopftuch ein wenig zurück¬
ist und das Gesicht verrät flämisches Blut. Ihre

in ist jünger als sie, zierlich, üppig; in dem braunen Gesicht
>kecke Augen. Sie bringen Pistolen. Die Kleine wirft die
leichter Hand hin auf den Tisch, eine Feuergarbe von Blicken

Feldwebels blonder Stattlichkeit hinaufschmetternd. Schwer,
legt die andere die Waffe hin — Qual, Überwindung in der
appen Bewegung der groben Hand. Aus dem starren, ver¬

Eine Anzahl„ausgehungerter" Landsturmleute.
Phot. Berliner Jllnstrations -Gesellschast ni. b. H.

arbeiteten Gesicht schauen helle, haßgehärtete Augen. Sie wendet sich
rasch. Zögernd folgt die Kleine, ihre Blickraketen, da der ernste Feld¬
webel ein zu wenig verfangendes Ziel ist, auf lohnendere Beute auö-
schickend. Musketier Balschuweit, der mit einem Eimer vorüber¬
kommt, ruft ihr ein paar polnische Worte nach— sie lacht und schaut
lange zurück. Ihre weißen Zähne glitzern noch, als schon das Dunkel
jenseits der Torflügel die beiden Gestalten eingeschluckt hat.

Vor dem Tisch steht jetzt ein Mann. Rassiger Romanenkopf mit
verwitterten Zügen. Dunkle Abenteureraugen. Einen Türkensäbel
bringt er— in der krummen Scheide glitzert es von nußgroßen eingelegten
Glassteinen. Des Feldwebels ausgezogener Schnurrbart zuckt ver¬
räterisch, als er die Türkenwaffe weitcrgibt. Die Augen des Wallonen
aber bleiben finster, festgeschlossen seine Lippen.

Plötzlich wird der Gammeljägermarsch lauter, Grobknecht und
Hans Dietrich schlendern über den Schloßplatz, und mit einem Male

steht ein Feldgrauer stramm
vor den beiden.

Es ist Plümmer. In
seinem pfiffigen Gesicht
blitzen tausend Schalke.
„Melde gehorsamst, daß
soeben das Abendessen an-
aerichtet wird! Speisen¬
folge: Lendenschnitte in
Rum mit Spargel» und
jungen Erbsen. — Früchte.
— Kaffee mit Gebäck. -—
Unter der Blutbuche hinten
im Park ist gedeckt. Herr
Hauptmann Wislicenus
und die Herren von der
anderen Kompanie befin¬
den sich bereits dort!"

Der Gammeljägermarsch
bricht jäh ab. „Plümmer,
Sie sind ein Engel!" Grob¬
knecht hat ihm die Hand
auf die Schulter gelegt.
„Mensch, sagen Sie bloß,
wo haben Sie denn alle
diese schlemmerhaften Sa¬
chen her?"

„Eine gefüllte Schloß¬
speisekammer entdeckt—

diesmal, Herr Leutnant, war's wirklich nicht schwer!"
„Na ja — aber Genie steckt doch dahinter! Und woher haben Sie

das?"
„Angeboren, Herr Leutnant! Mein Vater war Arft in Südwest.

Ich bin im Busch ausgewachsen. Daö entwickelt Spurnase. Kam
erst mit zwölf Jahren nach Europa."

„Und was sind Sic als Europäer in Zivil?" ftagt Hans Dietrich
lächelnd.

„Mediziner im sechsten Semester, Herr Leutnant!"
„FamoS!" Grobknecht lacht. „Wenn wir uns also an dem vielen

Schönen, das Sie uns immer kochen, krank futtern, dann können Sic
uns auch gleich kurieren!"

Und noch immer lachend schlendern die beiden um das Schloß herum
in den Park, durch den Laubengang bis zur Blutbuche.

Eine hohe Lampe mit farbigem Seidenschirm beleuchtet ein Bild
festlichen Behagens, einen Tisch mit blendendem Damast und spiegeln¬
dem Porzellan. In geschliffenen Wcinkelchcn und auf silbernen Bestecken
flimmern farbige Glanzlichtcr. Eine Schale mit Rosen steht in der
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Mitte des Tisches in leuchtender Farbenglut . Korbsessel mit farbigen
Kissen sind herangerückt. Zwei niedere Hockerchen stehen zur Seite:
auf einem der Kühler mit den Weinflaschen, auf dem anderen eine
weiße, spitzengesäumte Decke und in deren Mitte eüw -große Kristall¬
schale mit geschmackvoll geordnetem Obst. Kaffeetassen, ein Rahm-
und Zuckergeschirrstehen daneben.

Und dies ganze, farbig gleißende Bild ist hineingewoben in das tiefe
Blau der Sommer¬
abendschatten unter
den großen Bäu¬
men . Der nach oben
irrende Blick findet
die Weite des Firma¬
ments , durchflim¬
mert von zahllosen
Sternen.

Hauptmann Wis-
licenus und Ober¬
leutnant Hermann-
sen sind den An¬
kommenden ent¬
gegengegangen und
weiden sich an deren
Erstaunen.

„Plümmer — der
Wundermensch !"

sagt Wislicenuö , und
seine tiefe Stimme
ist warm.

„Ah —" hoch at¬
met Grobknecht auf,
als er in einem
der bequemen Sessel
Platz nimmt . „Das
ist fein ! Wir rauhen
Krieger werden zu
Weichlingen bei sol¬
chem Luxus !"

,„ Jch glaube,
Plümmer wird ein¬
mal ein wunderbar
genialer Arzt," fällt»
der Hauptmann ein,
„denn herrlich hei¬
lend ist es, Ruhe und
Schönheit noch nicht
aus der Welt ver¬
loren zu wissen, und
für eine Stunde zu
vergessen, daß Krieg
ist !"

Da legt ihm
Hans Dietrich die
Hand auf den Arm
und zeigt wortlos
in die Höhe, wo die
Baumkronen einen
Himmelsausschnitt

freigeben.
Ein dunkler

Schatten gleitet in
stummem Flug einen
Augenblick lang in
der Höhe vorüber.

Und jetzt hören
sie auch plötzlich alle
wieder das dumpfe
Grollen in den Lüf¬
ten, das noch wahr¬
zunehmen ihr Ohr
sich fast völlig ent¬
wöhnt hat . Sie
hören , wie hinten
im Schloß leise die Fenster klirren von der Erschütterung der
Luft.

Als der Wein « »geschenkt ist, steht Hauptmann Wislicenuö auf und
hebt sein GlaS . Sein markantes Dantegesicht ist ernst geworden . „ Auf
öie.öa oben !" sagt er. „Auf die Geschosse der Zweiundvierzig -Zentimeter-
Munder und — auf die Sterne ! Sie beide sind uns Gewähr , daß wir
siegen werden !"

Hell klingen die Gläser aneinander wie zur Bekräftigung.

Die überwachten Augen bohrten sich in daS Dunkel des Zim, Md, war die Division zum offenen Viereck zusammcngerückt.
Wenn doch dem in der Haltlosigkeit der Finsternis umherirrendcnz ^ im Dorf hatten Musketiere die Glocken geläutet , und als die
irgend etwas Sichtbares erreichbar gewesen wäre , die unablässiz im Klänge verhallt waren , hatte die Regimentsmusik mit dem
dem inneren Auge lebenden Bilder zu bannen ! ^ bischen Gebet eingesetzt. Gewaltig , alle Herzen mitreißend,

Durch die Stille klang das gleichmäßige Atmen Grobknechts. ^ -Ue klare Feiertagstille durchbraust , und voll hehrer Kraft hatten
eine Uhr im Zimmer tickte. Sonst war es lautlos . ' »r als zwölftausend Männerstimmen sich zu gewaltigem Chor

Und eine seltsame Wehrlosigkeit kam über HanS Dietrich, n« daß das Lied machtvoll zum klaren Himmel emporstieg.

Mazeppa.

hier schlaflos lag, wild übcrrannt von dem Schmerz um
Eva Marie ! Eva Marie ! . '

Das dünnsilberne Pink eines einzelnen Uhrschlages strich
Stille.

Hans Dietrich horchte dem feinen Ton nach und versuch^
Gedanken auf Bestimmtes zu richten. Der neue Tag hatte bcg^
ein Sonntag . Er ließ seine Erinnerung zum letzten Sonntag!
gleiten . Feldgottesdienst war gewesen. Auf einer weiten, flachs
kuppe, von der der Blick ringsum niedcrtauchcn konnte in das>

Adam.

Pink ! — Die tickende Standuhr batte ihren Silberruf
^klingen lassen und Hans Dicttich in die Gegenwart zurück-
Mit herzzusammenkrampfcnder Jähheit sprang plötzlich ein
alles andere versinken lassend, in ihm hoch: der Tag , der

°!̂ ne dritte Stunde hineinschritt , würde er 'ein Schlachttag
Schlachttag , ein Schicksalötag — endlich? ! Sterben als
Held ! Würde es ihm endlich, endlich werden , dies so

MErschnte , dies mit seinem ganzen Wesen Gewollte ? Eva
' e"i blondes Haar , deine klaren Augen , deine kühlen Hände,

deine wei^ e Stimme — ausschütten dies alles in letzte, erlösende Ver¬
gessenheit! (Fortsetzung folgt.)
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Mazeppa . — Der Kosakenhetman Mazeppa hatte Karl XII . von Schweden
während seiner Eroberungszüge in Rußland versprochen, ihm zum Besitz

von Severien und der
Ukraine zu verhelfen.
Sein Erscheinen, so
versicherte Mazeppa
dem König , werde
die unzufriedenen Ko¬
sakenstämme alsbald
zum Abfall von Ruß¬
land und zur Waffen¬
gemeinschaftmit den
Schweden bringen.
Mazeppas Lohn sollte
ein selbständigesHer¬
zogtum sein, das Ge¬
biet von Witebsk und
Polozk umfassend. Der
Schwcdenkönig ließ
sich von seinem an¬
fänglichen Kriegsplan
abbringe». Die Ko¬
saken aber dachten
nicht daran, sich der
Schutzherrschaft des
russischen Zaren zu
entledigen; statt der
versprochenen 30 000
konnte Mazeppa nur
5000 unter die Waffen
bringen. Und diese
wenigen verließen ihn
nach ein paar Tagen
wieder; als Flüchtling
mit kleinem Gefolge
mußte er im schwe¬
dischen Lager Auf¬
nahme erbitten. So
begleitete er Karl XII .,
dem nach der schweren
Niederlage bei Pol-
tawa der Rückzug in
die Heimat abgeschnit-
ten war, auf seiner
Flucht in türkisches
Gebiet. Kurze Zeit
noch lebte er bei Ben¬
der in dem Lager
des Königs, dem der
Sultan Gastfreund¬
schaft gewährte; sein
plötzlicher Tod soll
durch Gift herbeige¬
führt worden sein.Das
war der Abschluß eines
Lebens, das schon in
der Jugend durch wilde
Abenteuer geführt hat¬
te. Als Jüngling war
Mazeppa an den Hof
des Polenkönigs Jo¬
hann Kasimir als Page
gekommen, und sein
lebhafter Geist, seine
ritterliche Gewandt¬
heit mit den Waffen
und im Reiten hatten
ihm die Gunst seines
Herrn gewonnen.Drei¬
undzwanzig Jahre ge¬
worden, entbrannte er
in Leidenschaft für die
Gemahlin eines pol¬
nischen Edelmanneö.

Der eifersüchtige Gatte drang bei einer Begegnung mit seinen Knechten auf
Mazeppa ein und band den Verhaßten nackt, liegend auf den Rücken seines
eigenen Pferdes . Glimmender Zunder ward dem Tiere unter den Schwanz
gesteckt, daS dann Peisschenbiebe in die Steppe jagten. Das rasende Tier
stürmte mit seiner Last dahin und geriet am folgenden Tage am Ufer der
Pilica in eine Herde wilder Pferde. Blindlings stürzte sich das gepeinigte
Tier in den hochgeschwollenen Fluß, die Herde ihm nach. Aber Mazeppas
Pferd erreichte daS andere Ufer; Bauern fanden dort den fast besinnungs¬
losen Reiter und retteten ihn. DaS war der Auftakt seines Lebens, das ihn
durch Kampf und Schlachtenlärm cmportrug zur Stellung eines Kosaken-



hetmans und Fürsten der Ukraine und das er durch eigene Schuld, Untreue
und Verrat in Schmach und Flüchtlingselend endete.

i * l Mannigfaltiges. ❖
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(111111111111111111;

, Spione . — In früheren Jahrhunderten wurden abgefaßte Spione ge¬
wöhnlich lebendig verbrannt . Der Spion von heute läuft nicht mehr Ge¬
fahr, eines so schrecklichen Todes zu sterbe», er müßte sich denn unter wilden
Völkern bewegen. Wird er ergriffen, so ist sein Los im Kriege entweder die
Kugel oder der Strang , jedenfalls ereilt ihn schnell und sicher die Vergeltung.
General Gatacre soll mit eigener Hand den Spion erschossen haben, der, als
Führer verkleidet, für die Katastrophe am Stormbcrg im Burenkriege ver¬
antwortlich war . Zwei Buren, die man dabei überraschte, wie sie die eng¬
lischen Befestigungen am Modder-River skizzierten, wurden um vier Uhr
nachmittags festgenommen, um halb fünf wurde gegen sie verhandelt, und
um fünf waren sie bereits begraben. Drei andere Spione der Buren , die
bei Ladysmith auf frischer Tat ergriffen wurden, erhielten eine Stunde Zeit,
um sich auf den Tod vorzubereiten. Eine nicht viel längere Frist wurde im
amerikanischen Freiheitskriege
dem Major Andrer gewährt,
und trotz seiner flehentlichen
Bitten an Washington mußte
er den Tod durch den Strick
erleiden.

„Laßt mich eines ehrlichen
Soldaten Tod sterben! Noch
ist es nicht zu spät dazu!"
schrie er verzweifelt, als feine
Augen der Schlinge ansichtig
wurden , die von dem ver¬
hängnisvollen Querholze her¬
unterhing.

„Das Urteil lautet auf Tod
durch Erhängen und nicht durch
Erschießen," war die kühle
Antwort des Offiziers, der mit
Vollzug der Hinrichtung be¬
auftragt war.

„Gut denn," erwiderte An-
dröe und richtete sich dabei zu
seiner vollen Größe auf, „dann
ruf ' ich Euch zu Zeugen an,
daß , wenn ich auch einen
schimpflichen Tod sterben muß,
ich ihn so tapfer ertrage, wie
bas einem ehrlichen Soldaten
geziemt."

Ein solch peinliches Schau¬
spiel kann sich bei unserer mo¬
dernen Kriegführung kaum
noch wiederholen. Meist wird
ein verurteilter Spion er-
schostcn. So starben der russi¬
sche Oberst Feodorowitschvor
Plewna , der Major Panitza,
der mit vierzehn anderen Offi¬
zieren zusammen im Frühjahr
1890 von den Bulgaren zum Tode verurteilt wurde, und jener tüchtige
deutsche GeneralstabsoffizierMajor v. Thcisinger, der, von seinem elsässischen
Diener verraten, kurz vor dem Beginn der Belagerung von Paris in einem
Versteck aufgekundcn,wurde.

Vielfach ist noch der Glaube verbreitet, daß die Arbeit eines Spions
an und für sich schimpflich, daß auch der berufsmäßige militärische Geheim¬
agent ein mehr oder weniger niedriges Geschöpf sei. Das ist indessen ein
großer Irrtum . Freilich gibt es Spione und Spione . Der bezahlte Renegat,
den schmutzige Habgier verleitet, die Geheimnisse seines Landes zu erkunden
und sie dem Feinde zu verraten, ist ganz anders zu beurteilen als der Offizier,
der mit Gefahr seines Lebens sich in das feindliche Lager wagt, um hier In¬
formationen zu erhalten, die für die Führung der eigenen Armee von uner¬
meßlichem Nutzen sein können. sJ . C.j

Die Lebensmüden. — Voltaire erzählte gerne von dem berühmten Tragöden
Lckain, seinem ganz besonderen Günstling, folgende Geschichte. Lckain konnte
sich in der ersten Zeit seiner Ehe schwer mit seiner jungen Frau einleben. Kern
Tag verging, an dem sich die beiden nicht heftig gezankt hätten. Alö es eines
Tages wieder eine bitterböse Szene gegeben hatte, geriet der Mann so außer
sich, daß er schrie: „Diesen ewigen Streit ertrage ich nicht länger, ich mache der
Sache heute noch ein Ende."

^ Da tat seine Gattin, was sie sonst nie zu tun pflegte: sie stimmte ihm bei.
„Ich bin schon lange des Lebens überdrüssig," sagte ste, „und habe schon recht
oft den Plan gefaßt, mich zu vergiften. Wenn eö nur nicht so schwierig wäre,
sich Gift zu verschaffen."

„Gut , so vergiften wir uns beide!" rief der Künstler, ingrimmig auflachend.
„Das Gift werde ich besorgen."

Damit rannte er davon, geradeswegs zu einem benachbarten Apotheker,
den er persönlich kannte.

Mit bebender Stimme und rollenden Augen fuhr er ihn an : „Ich brauche
für zwanzig Sous Rattengift . Aber geben Sie mir nicht zu wenig!"

Dem Apotheker entging eö nicht, daß der Schauspieler für den Einkauf
von Rattengift reichlich aufgeregt war. Cr ließ sich aber nichts merken, sondern
meinte dann bedächtig: „Eigentlich ist es uns verboten, Gifte zu verkaufen, wenn

uns nicht eine ärztliche Verordnung vorgclegt wird ; ich kenne Sie aber,3
sieur Lckain, und weiß, daß Sie nicht mit dem gefährlichen Zeugr 3
treiben. Daher will ich bei Ihnen eine Ausnahme machen."

Und er maß ihm für zwanzig Sous Rattengift ein.
Eilig kehrte der lebensmüde Tragöde in sein Heim zurück, woW

Lckain in hoher Erregung seine Rückkehr erwartete. Ein GlaS Wasin
sie schon bereitgestellt. Ihr Mann schüttete das eingekaufte weiße Zeus
rührte um, reichte das Glas seiner besseren Hälfte und sah zu, wies>et
Hälfte leerte. Den Rest trank er selbst aus.

„So, " sagte er, „nun wird ja die Zwietracht in unserem Hause bal!
stummen." Und in plötzlich durchbrechender Rührung reichte er ihr'
Sie ergriff sie und lehnte schluchzend ihr Haupt an seine Brust. So l
denn beide zur letzten Ruhe nieder und erwarteten die Wirkung d

Es stellte sich aber weiter keine ein, als daß sie großen Hunger v
Als sie eine Stunde lang schweigend den Tod erwartet hatten, 1

sich der Selbstmordkandidat mit rücksichtsvoll gedämpfter Stimme'
Leidensgenossin: „Bist du schon gestorben?"

„Nern, noch nicht," bauchte sie. „Du also auch noch nicht?"
! „Nein. Aber lange kann eö ja nicht mehr dauern."

Beide versanken in neues Schweigen, in neues Erwarten der Sch
und deö Todes. Da»

Die verkannten Schmisse.

Ausländer:  Ich mutz mich sehr darüber wundern , datz die Studenten
hier in Deutschland alle so viele Narben im Gesicht haben.

— Ja , ja, das Studieren kostet hier viel Kopfzerbrechen!

aber war eine
rung des Hungers.

Schließlich konn
Schauspieler es
auöhalten. „Luise,"
kläglich, „wenn du
so tu mir den Gefall'
auf und mache mir>
leite. Ich verhäng«
stäblich."

„Es geht mir
klagte sie, erhob .
reitete einen gewal'
kuchen. Mit dem le
Appetit verzehrteni
müden den stärkenden

„Mit dem
scheint es für diesm
werden zu wollen,"
Lekain, als er sichl
wischte. „Ich fühle1
diesem Mahl wie
Du auch?"

„Ich auch," 9i
Frau , „und ich wei
wir Ursache haben, .
dauern. Sollten >
noch einmal »nt .
versuchet:? Vielleicht
wir von jetzt an
einander aus ."

„Du hast recht,"
er ihr bei. „Da es
mal nicht sein soll
wir uns mit dem
weiter befassen,
willig kommt.
einen Knopf zurüM

Ich will mein möglichstesMden wir uns schon besser vertragen.
„Ich auch," beteuerte sie. —

! , Als Lekain am nächsten Tage an der Apotheke vorbeikam, trat
!sagte: „Aber hören Sie , das Rattengift hat gar nicht gewirkt. Was
Stoff haben Sie mir denn da verkauft?"

„Magnesia," erwiderte der Apotheker lachend. „Jsss gutmen?"

Worträtsel.
Bei jung und alt.
Bei groß und klein
Wird's meiste erste
Beliebt wohl sein.

Jed ' Dorf es hat,
Auch jede Stadt,
TaS lange zweit ',
Oft schmal, oft breit.

In klarer Nacht
Zieht sich voll Pracht
Daß ganze Wort
Am Himmel fort.

Auslösung folgt ui Nr . 48.

Auflösungen von Nr. 46:
der viersilbigen Scharade : dnrchgcfallen/
des Kapsel rätsels : Themse, Ems.

Alle Rechte Vorbehalten.

jRibljItrt unter Verantwortlichkeit von Karl Theodor Eenger in Stuttgack-jjp
und herau»g«l>«ben von der Union Deutsch« Derlogigesellscha» in kbu»



Beilage zu Nr. 137 des Usinger KmsMlles
Dienstag , de« 14 . November LSI«.

BekauntmacBuaf
Nr. W . III . 3000/9 . 16. « . R. A.

betreffcud Beschlaguahme, Verwendung und Veräußerung von Flachs- und Hausstroh, Bastsaseru
(Jute, Flachs, Ramie, europäischer uud außereuropäischer Hans), und von Erzeugnissru aus Bastsaseru.

Vom IO. November 1916.
r- Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit
auf Ersuchen des Königlichen Kriegsmrniste-
riums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit
dem Bemerken, daß, soweit nicht nach , den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die
Beschlagnahme-Vorschriften nach 8 6*) der Be¬
kanntmachungen über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober 1915 (Reichö-
Gesetzbl. S . 645), vom 25. November 1915
(Reichs-Gesetzbl. <3.'- 1778) und 14. - Septembers
1916 (Reichs-Gesetzbl. S .«1019) . und jede -Zu¬
widerhandlung gegen die Lagerbuchführung
nach 8 5**) der Bekanntmachungen über Vor¬
ratserhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54), vom 3. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vom 21. Oktober
1915 (Reichs-Gesetzbl. <3 .~ 684) bestraft wird.
Auch kann die Schließung des Betriebes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver¬
lässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) ange-
vrdnet werden. ,p - : -u.
V_ _ i . , . § i . -i : '* l234 ; "AM!\ Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit:
») alle» Flachs- und Hanfftroh. Die Be»
. schlagnahme erstreckt sich nur auf den
- Halm (Flachs, Hanfstroh, Strohflachs,
i Flachs bzw. Hanf im Stroh), jedoch nicht

auf die Frucht (Leinsaat);
d) alle Bastfasern in rohem, ganz oder tril-

, - weis« gebleichtem, kremiertem oder ge-
k färbtem Zustande.

Als Bastfasern im Sinne der Be¬
kanntmachung sind anzusehen: Jute,
Flachs, Ramie, europäischer und außer¬
europäischer Hanf (Manilahanf , Sisal¬
hanf, die indischen Hanfarten , Neusee¬
landflachs und andere Seilerfasern ) und
alle bei der Verarbeituirg von Bastfaser-
Rohstoffen, -Halb- und -Fertigerzeug¬
nissen entstehenden Wergarten, Abfälle
(mit Ausnahme der Lumpen und Stvff-
abfälle)***), Fabrikkehricht sowie die

•' durch Auflösung von Bastfascr-Evzeug-
nissen und Lumpen wieder gewonnenen
Fasern ; •

c) alle Halberzeugnisse aus Bastfasern;
ä) die nach Maßgabe des 8 6 Ziffer 2

auf Vorrat seit dem 27. Dezember 1915
$ | .fertiggestellten Halb- und Fertigcrzeug-

»ttTfc aus Bastfasern. .a | ..

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahn« hat die Wirkuntz, daß

die Vornahme von Veränderungen an de» von

•) Mit Gefängnis bis zn einem Jahr -oder
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark wird, -sofern
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen Höhere
Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die er.teidnetm
Gegenstände heranszugeben, oder ,fle auf.
Verlangen des Erwerbers zu iil-ertingen
oder zu übersenden, znwiderhandelr;

2. wer unbefugt einen beschlagivohmten
Gegenstand beiseiteschafst, besclstloigt oder
zerstört, verwendet, verkauft oder kauft,
oder ei» anderes Veräußerung»- oder Er¬
werbsgeschäft über ihn abschlietzt:

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
- Gegenstände zu verwahren und pfleglich

zu behandeln, zuwiderhandelt: '
4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausfllhrungs-

bestimmungen zuwiderhandelt/
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er

auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
nicht in der gesetzten Frist erteilt oder' wissentlich
unrichtige oder unvollständige 2'ngnbej, macht,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monat n oder
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark bestraft,
auch können Vorräte , die verschwiegen sind,
im , Urteil •für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich
die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten
oder zu führen unterläßt . Wer .fahrlässig die
Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
Frist erteilt , oder unrichtige oder unvollständige
Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu
3000 Mark oder im Undermögensfalle mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unter¬
läßt.

**•) Die Beschlagnahme von Lumpen und
neuen Stosfabfällen auf Grund der Bekannt¬
machung vom 16. 5. 16 Nr. W. IV. 900/4 16.
K. vt. A. bleipt hierdurch unberührt.

ihr berührten Gegenständen verboten ist und
rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese nich¬
tig sind, soweit sie nicht «ms Grund der fol¬
genden Anordnungen erlaubt werden. Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Ver¬
fügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder .Arrestvollziehung erfolgen.

:'"i [ - 8 3. !
Verwendungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist nach Aus¬
lesen der Fäden und Stoffabfälle das j Ver¬
brennen , des , Fabrikkehrichts und - seine; Ver¬
wendung zu Düngezweckenerlaubt.

;l !i : i i"'! § 4. !*fi M
Bearbeitungserlaubnis.

W Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
das Rösten des Strohs und da» Aus-

' . arbeiten der Faser aus dem Stroh im
V , eigenen Betriebe ; >

b) das Bleichen und Färben roher Garne
in den Nummern bis 30 englisch ein,

s. schließlich; . 1 ! !
c) die Fertigstellung der am 15. August

Yi 1916 im Bleich- oder Färbverfahren be-
M findlichen, bisher , beschlagnahmefreien
Mi Garne . ; .

il : " s 5. \m .\ AMY
Verarbeitungserlaubnis . ,

Trotz der Beschlagnahmeist erlaubt:
a) die Herstellung von Seilerwaren in den

handwerksmäßig geführten Betrieben,
soweit sie zur Aufarbeitung der am

P 15. August 1915 in best betreffenden Be¬
st.! trieben vorhanden gewesenen Bastfasern

oder Halberzeugnisse erfolgt;
b) die monatliche Verarbeitung des 10.

Teiles der am 1. August 1916 vorhanden
gewesenen Vorräte an Bastfaser-Abfall
der im 8 1b bezeichneten Art (Faden¬
abfälle, Spinnabfälle , Wergabfall usw.)
sowie an Reitzwerg zu Garnen und ihre
Verarbeitung zu Fertigerzeugnissen*);

c) die monatliche Verarbeitung des 10.
Teiles der am 1. August 1916 vorhanden
gewesenen Vorräte in Leinengarn feiner
als Nr. 51 englisch roh und Nr . 31 eng¬
lisch ganz oder teilweise gebleicht oder
gefärbt sowie die monatliche Verarbei¬
tung des 5. Teiles der nach dem 1. August
1916 hinzugekommenen gleichartigen
Garnvorräle zu Geweben und Klöppel¬
spitzen;

ä) die Verarbeitung der am 27. Dezember
1915 auf Kettbäumen befindlichen und
der bis zum 15. August 1916 beschlag¬
nahmefreien Garne , welche sich auf Kett¬
bäumen befinden, allgemein, sowie der
am 15. August 1916 auf Kettbäumen
befindlichen oder für die Herstellung von
Klöppelspitzen vorgerichteten Garne der
Nummern 45—50 englisch roh ohne Rück¬
sicht auf die aus ihnen anzufertigende
Ware. *

Hierbei dürfen nur Schußgarne feiner
als Nr. 51 englisch roh oder Nr . 31
englisch gebleicht bzw. gefärbt verwendet
werden;

e) die monatliche Verarbeitung einer solchen
Menge beschlagnahmter Bastfasern, welche
dem 5. Teile des am 15. . August 1916
vorhanden gewesenen Bestandes der nach
dem 1. Januar 1916 aus dem Reichs¬
auslande (nicht den besetzten Gebieten)
eingeflihrten Rohstoffe entspricht. Diese
Erlaubnis erstreckt sich jedoch nicht auf
Flachsstroh.

§ 6 .

Verarbeitungserlaulmis für
Kriegsbedarf.

1. Tie Verarbeitung und Verwendung von
Bastfasern ist erlaubt , soweit sie zur Er¬
füllung von unmittelbaren oder mittelbaren
Aufträgen der Heereö- oder Marinebchörden
dienen (Kriegslieferungen).

Ter Nachweis der Verwendung zur Er¬
füllung einer Kriegslieferung ist zn führe».
Für jeden mittelbaren oder unmittelbaren Auf¬
trag auf eine Kriegslieferung muß sich der
Hersteller der Halb- oder Fertigerzeugnisse vor
der Anfertigung von Kriegsliefcrungen aus

*) Wegen Fertigerzerrgnisse wird auf die
Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme und
Bestandserhebung von Web-, Wirk- und Strick-
warrn vom 1. Februar 1916 W. M, 1000/11, ,1-5.
£ . R. A. verwiese». v

beschlagnahmtestBeständen im Besitz eines!
ordnungsmäßig ouSgesüllten und von , der
auftragg ebenden Behörde unterschriebenen amt¬
lichen Belegscheines für Erzeugnisse aus Bast¬
fasern befinden. Vordrucke für dies« Belegscheine
sind bei der Beschlaguahmestelle (Vordruck¬
verwaltung) der Kriegs-Rohstoff-Abteilung der
Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Ber¬
lin SW. 48, Verl. Hedemannstr. 10, erhältlich.

2. Auch ohne einen Auftrag auf Kriegs¬
lieferungen dürfen Halb- und Fertigerzeugnisse
für Heeres- oder Marinebedarf ,aus Bastfasern
auf Vorrat nach Maßgabe 'der folgenden Vor¬
schriften hergestellt werden: .

a) Zu Garnen, nicht feiner als Leinen-
v garn Nr. 45 englisch und zn Seilerwaren
"'V für Kriegsbedarf dürfen Bastfasern

' dauernd mit der Maßgabe verarbeitet
werden, daß die jeweils vorrätige Menge
an Garnen und Seilerwaren nicht mehr

, als 25 Gewichtsteilen vom Hundert jeder
einzelnen,, am 1. Dezember 1915 vorhan¬
den gewesenen Bestandes an Bastfasern
gleichkommt. Di« Vorräte an Garnen
feiner als Nr. 30 dürfen Vs beS beschlag-

, nahmten Gesamtvorrates an Garnen nicht
: ! überschreiten.

Bei der Berechnung der Gesamtmenge
der vorhanden gewesenen Bestände an
Bastfasern sind in Abzug zu bringen die
Mengen der nach dem 25. Mai 1915 aus
dem Auslande eingeführten Rohstoffe und
die Mengen der gemäß 8 5 Ziffer b
bezeichneten Abfälle.

Personen, deren Vorrat am 1. Dezember
1915 geringer war als Vis des im Jahre
1913 verarbeiteten Rohstoffgewichtes,, dür¬
fen Garne nicht feiner als Leinengarn
Nr. 30 und Seilerwaren für Kriegs¬
bedarf uneingeschränkt auch auf Vorrat
arbeiten.

Bei der Feststellung der Bestände sind
als Faserstroh vorhandene Vorräte nur
mit einem Fünftel ihres Gewichtes in
Rechnung zu stellen.

b) Zu Geweben für Kriegsbedarf dürfen
Bastfasergarne dauernd mit der Maßgabe
verarbeitet werden, daß die jeweils vor¬
rätige Gewebemenge nicht mehr als 25
Gewichtsteilen vom Hundert der am 1.
Dezember 1915 vorhanden gewesenen Bast¬
fasergarnbestände gleichkommt.

Bei Berechnung der Gesamtmenge der
Bastfasergarnbestände vom 1. Dezember
1915 ist die Menge der nach dem 26. Mai
1915 aus dem Ausland eingeführten
Garne und Zwirne nicht zu berücksichtigen.

Die auf Vorrat hergesteilten Garne und
Gewebe bleiben beschlagnahmt (vgl. 8 8); sie
müssen getrennt von den übrigen Beständen
gelagert werden.

Als Rohstoff- bczw, Garnvorrat gelten die
nicht in Bearbeitung genommenen Mengen,
Auf Lager befindliche gehechelte Fasern und
Wergarten sind Rohstoffbestände im Sinne dieses
Paragraphen ; ferner sind als Vorrat alle die¬
jenigen Halb- und Fertigerzeugnisse anzuschen,
welche die Herstellungsinaschinen (Webstuhl,
Spinnstuhl , Seilschlagmaschinen usw.) verlassen
haben.

Veränhernngserlanbnis für Bast¬
faserrohstoffe.

Tie Veräußerung und Lieferung von aus
dem Ausland eingeführten Bastfaserrohstoffen
(auch Werg) und Abfällen bzw. Reitzwerg der
im 8 1 bezeichneten Art ist nur an die Bast¬
faser-Einkaufs-6>esellschaft m, b. H., Berlin
W 56, Werder scher Markt 4, die Veräußerung
und Lieferung der inländischen Rohstoffe nur
an die Kriegs-Flachsbau-Gesellschaft m. b. H,
Berlm W 56, Markgrafenstr. 36, oder an
Personen -gestattet, welche einen schriftlichen
Ausweis der ' .Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen, Kriegsministeriums zur
Berechtigung des AufkaufS der beschlagnahmten
Gegenstände erhalten haben. Anträge auf Er¬
teilung eines derartigen Ausweises sind, durch
Vermittelung der Kriegs-Flachsbau-Gesellschaft
m. b. H. an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung zu
richten.

Tie von der deutschen Heeresmacht besetzt«,
Gebrete gelten nicht als Ausland im Sinne
dieser Bekanntmachung.

T,e Veräußerung und Lieferung anderer
alt aus dem Ausland eingeführtor Abfälle ist
i» Mengen bis zu 6000 kg erlaubt , mit Aus¬
nahme per PspLuKerung und, Lieferung. ''

Verarbeiter solcher Gegenstände. Tie Ver¬
äußerung oder Lieferung größerer Mengen der

!vorbezcichnete» Abfälle *) ist nur an di«
Aktiengesellschaftzur Verwertung von Stoff¬
abfällen, Berlin W 9, Bellevuestr. 12a, oder
an Personen oder Firmen gestattet, welche einen
schriftlichen Ausweis der Kricgs-Rohstoff-Ab-
teilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
stertumS zur Berechtigung des Ankaufs der be¬
zeichneten Abfälle erhalten haben.

Die Aktiengesellschaft zur Verwertung dvn
Stofsabfällen ist jedoch nur verpflichtet, Ladun¬
gen der vorbezeichneten Abfälle , anzunehmen,
welche die Zusammensetzung einer der folgenden
Gruppen haben:

Gruppe A. Garnreste,
„ B. Naßspinnabfälle,
„ p C. Kämmlinge,
„ i D. Kardenabfälle,
„ : E. Wergabfall und Schwiugabsall.
„ * F. Kehricht oder Scherabfall.

8 8.

Veränßernngserlaubnis für Bast«
fasererzeugniffe.

Trotz der Beschlagnahme ist gestattet:
a) die Veräußerung und Lieferung der Bast¬

faserhalberzeugnisse an Selbstverarbeit«:
sowie an die Leinengarn-Abrechnungs¬
stelle A.-G., Berlin W 56, Schinkelplatz
1—4, oder an Personen, welche im Besitz
eines schriftlichen Ausweises der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums zur Berechtigung
des Auskaufs der beschlagnahmten Gegen,
stände sind;

h)  die Lieferung der seit dem 27. Dczembe«
1915 gemäß § 6 Ziffer 2 hergestellt«,
Erzeugnisse zur Erfüllung eines Auf-
träges auf Kriegslieferungen gegen Be-
Icgschein.

8 9-

Lagerbuchführuug.
Ein Lagerbuch, aus welchem die Vorräte

sowie alle Aenderungen von ihnen ersichtlich
sind, ist zu führen:

a) über alle beschlagnahmten BorrSt« de»
im Inlands geernteten Flachs« und Hanf¬
strohs nach Einbringung der Ernte;

b) über die gemäß 8 6 Ziffer 2 a und
b auf Vorrat für Kriegsbedarf hergestell¬
ten Garne und Gewebe.

Ist ein derartiges Lagerbuch bereit»
Vorhände», so kann es weiter benutzt
werden.

Besitzer von Flachs- und Hanfstroh--
Vorräten (geröstet oder ungerüstet) von
weniger als 1000 kg brauchen ein Lager¬
buch nicht zu führen.

> 8 10 .

Ausnahmen.
Ausnahmen von dieser Bekanntmachung

können durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung de«
Könrglich Preußischen Kriegsministeriums in
Beclm bewilligt werden. Schriftliche, mit ein¬
gehender Begründung versehene Anträge sind
an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums, Sektion W. Ilt,
Berlin SW , 48, Verl. Hedemannstr. 10, zu rich¬
ten. Die Entscheidung über AuSnahmebewtl-
ligungen von 8 9 behält sich der zuständige
Militärbefehlshaber vor.

;v . ~ ; i m § ii . !
- Inkrafttreten.

Dies« Bekanntmachung tritt am 10. No¬
vember 1916 in Kraft . Gleichzeitig werden die
BekanntmachungenNr. W. III. 3500/7. 16. K.R.A.
vom 15. August 1916 und Nr. ,W. III. 300/6. 16.
K.R.A. vvm 12. Juli 1916 aufgehoben.

Frankfurt (Main ), den 10. November 1S16.

Stellvertr. Generalkommandodes 18. Armeekorps.

'Tirf ’P
*) Es wird auf die Bekanntmachung betreffend

Höchstpreise für Vastfaserabfälle vom 8. September
191kW, III . 1/8 16. Ä, R. A. verrohen.

»



N
Nr. W

zur BekurruLmachuus, betreffend Beschlags
waren vomI. Frbruai

achtrag
^1. 207/9. 16 K. R. A.

hme und Bestaudserhebung voll Web-, Wirk- und StriS-
1916W. M. 1000/11. 15 K. R. A.
10. November 1816.Vock

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Benjerken, daß, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschristen nach§ 6 der Bekannt¬
machungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzdl. S . 357) in Ver¬
bindung mit den Erweiterungsbekanntmachuvgen vom9. Oktober 1915 (Reicks Gesetzbl. S . 645), vom 25.
November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778) und vom 14. September 1916) (Reichs-Gesetzbl. S . 1019) und
jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach§ 5 der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom
2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den Erweiterungsbekanntmachungen vom 8.
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vom 2i . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684) bestraft
wird. Auch kann die Schließung des Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) angeordnet werden.

Artikel I.
Im 8 2 der BekanntmachungW. M. 1000/11. 15 K. R. A. werden zwischen die Worte: .ver¬

schiedener Spinnstoffe' und „hergestellt sind" die Worte: „oder auch unter Mitverwendung von Papier"
eingesügt. Die Worte: .bei Sandsack- und Strohsackgeweben auch unter Mitverwendung von Papier"
fallen fort.

Artikel II.
§ 5 Ziffer9 der BekanntmachungW. M. 1000/11. 15 K. R. A. erhält folgende Fassung:
.Bostfasergewebe, deren Herstellung auf Grund des § 8 Nr. 2 d und e der Bekanntmachung, betreffend

Beschlagnahme. Verwendung und Veräußerung von Bastfasern und Erzeugnissen aus Bastfasern, vom 23. De¬
zember 1915 (W. III. 1577/10. 15 K. R. A.)>des § 3 Nr. 2ä der Bekanntmachung, betreffend Beschlag,
nähme, Verwendung und Veräußerung von Bastfasern usw, vom 26. Mai 1916(W. Hl. 1500/4. 16K. R A.)
sowie des § 4 6 der Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme, Verwendung und Veräußerung von Bast-
fasern«sw., vom 15. August 1916 (W. III. 3500/7. 16 K. R. A.) erlaubt war, soweit diese Gewebe während
der Geltungsdauer der die Herstellung gestattenden Bekanntmachung augefertigt sind.'

Hinter ß 5 Ziffer9 wird folgende Nr. 9a eingeschoben:
.Bastfasergewebe, deren Herstellung auf Grund des § 5e der Bekanntmachung, betreffend Beschlag¬

nahme, Verwendung und Veräußerung von Bastfasern usw., vom 10. November 1918 (W. III. 3000/9. 16
ft. Jt. A.) erlaubt ist."

Artikel III.
In der Uebersichtstafel, GruppeI. II, III, V, VII, Spalte 2 der BekanntmachungW. M. 1006/11. 1ö

ft. R. A. treten die Worte hinzu: „auch unter Mitverwendung von Papier".
Artikel IV.

Kur die durch die erweiterte Beschlagnahme erforderlichen Meldungen gelten hinsichtlich de« Stich-
tag«? und der Meldefrist die im 8 12 der BekanntmachungW. M. 1000/11. 15 ft. R. *. enthaltenen Be¬
stimmungen. Für die erste Meldung ist der am Beginn des 10. November 1816 tatsächlich vorhandene
Aestand maßgebend. Die ersten Meldungen sind bis zum 20. November 1918 zu erstatten.

_Artikel V.
Diese Bekanntmachung tritt mit' ihrer Verkündung in ftraft.

Frankfurt (Main ), den 10. November 1916.
Elellv. EMMouitnanöo-es 18. Armeekorps.

Bekanntmachung,
Nr. W. I. 2939/9. 16.LK. N. A.

betreffend Herstellungsverbot von Garnen und Geweben ans Misch
von Papier uud Wolle oder Kunstwolle.

Vom 10. November 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Bemerken zui!

gemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Uebertretung wie jedes AuffordernI
Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschriften, soweit nicht nach den
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach§ 9b des Gesetzes
den Belagerungszustandvom4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz!
11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 813), in Bayern nach Artikel4 M
des bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom5. November 1912 i>
bindung mit dem Gesetz vom4. Dezember 1915 bestraft wird.

Die Verwendung von Wolle oder Kunstwolle oder Mischungen von6
stoffen, in denen Wolle oder Kunstwolle«nthalteu ist, zur Herstellung von $
oder Geweben unter Milanwendung von Papier ist verboten.

Die zur Zeit deS Inkrafttretens dieser Bekanntmachung gebäumtenP
ketten dürfen unter Verwendung von Wolle»der Kunstwolle, soweit es nicht
bereits verboten war, abgearbritet werden. Die Beschlagnahme der hi«
hergestellten Gewebe nach Maßgabe der BekanntmachungW. M. 1000/11
K. R. A. in der Faffung der BekanntmachungW. M. 207/9. 16. K.
bleibt unberührt.

8 2.
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind an die KriegS-Re

Abteilung deS Königlich Preußischen ftriegSministeriums, SektionW I, BerlinS
Verl. Hedrmannstr. 11, zu richten. Die Entscheidung über die Anträge behäDen
der zuständige Militärbefehlshaber vor.

8 s.
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in ftmft.

Franfurt (Main ), den 10. November 1818.

ßlellv. EenerglkMuMs-es 18. ArmeksW.
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